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Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,  

nach Erhalt des Antrags der Regierung der Cookinseln auf Zulassung zur 

Mitgliedschaft in der Internationalen Arbeitsorganisation, 

beschließt, die Cookinseln zur Mitgliedschaft in der Internationalen 

Arbeitsorganisation zuzulassen mit denselben Rechten und Pflichten wie die 

anderen Mitglieder der Organisation; 

ermächtigt den Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes, mit der 

Regierung der Cookinseln die notwendigen Vorkehrungen bezüglich ihrer finan-

ziellen Beiträge zu treffen; 

nimmt Kenntnis von der Tatsache, dass die Regierung der Cookinseln dem 

Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes bereits ihre förmliche 

Annahme der Verpflichtungen der Verfassung der Internationalen Arbeitsorgani-

sation mitgeteilt hat und dass die Zulassung der Cookinseln zur Mitgliedschaft in 

der Internationalen Arbeitsorganisation dementsprechend zum Zeitpunkt der 

Annahme dieser Entschließung durch die Konferenz in Kraft treten wird. 
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